
Arbeitswelt im Wandel
Zahlen – Daten – Fakten

Ausgabe 2010









3

44 Arbeitsunfähigkeit nach Wirtschaftszweigen
45 Kosten der Arbeitsunfähigkeit nach Wirt -

schafts zweigen
46 Kosten der Arbeitsunfähigkeit nach Diagnose -

gruppen

48 Renten
49 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
50 Rentenzugangsalter

52 Demographischer Wandel
53 Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland
54 Demographischer Wandel in Deutschland
55 Anteil der Erwerbstätigen unter den 55- bis 65-

Jährigen im internationalen Vergleich
56 Welche Fähigkeiten sind bei Jüngeren und

Älteren stärker ausgeprägt?

58 Selbstständige
59 Selbstständigenquote nach Geschlecht und

Staatsangehörigkeit 2008
60 Selbstständige in ausgewählten Wirtschafts -

zweigen 2008

61 Unfallquoten für Unternehmer und abhängig
Beschäftigte für ausgewählte Berufsgenos -
sen  schaften

62 Tatsächliche Wochenarbeitszeit bei Vollzeit -
beschäftigten nach der Stellung im Beruf

63 Besondere Arbeitszeitregelungen (ständig
oder regelmäßig) nach der Stellung im Beruf

64 Ausgewählte körperliche Arbeitsbedingungen
und Umgebungsbedingungen nach der Stel -
lung im Beruf

65 Ausgewählte psychische Arbeitsanforderun -
gen nach der Stellung im Beruf

66 Frauen
67 Berufliche Stellung nach Geschlecht
68 Berufe von Frauen nach Berufsgruppen
69 Teilzeitquoten nach Geschlecht unter Berück -

sichtigung von Kindern unter 18 im Haushalt
70 Hauptgründe für Teilzeitarbeit 
71 Psychische Arbeitsanforderungen nach Ge -

schlecht

72 Gesundheitliche Beschwerden nach Ge -
schlecht

73 Frauenanteil in Berufen mit besonders hohen
und besonders nierdrigen Durchschnitts -
verdiensten

74 Frauenanteile in der 1. Führungsebene nach
Betriebsgröße

76 Gefährdungsbeurteilung
78 Gefährdungsbeurteilung

80 Begriffserklärungen
84 Literatur und Links
86 Impressum
87 Kontakt



4

Vorwort







43Die volkswirtschaftlichen Kosten der Arbeitsunfähigkeit

Arbeitsunfähigkeit ist teuer

Die BAuA schätzt seit Jahren Kosten der Ar beits -
unfähigkeit. 2008 fielen durch Arbeits unfähig keit
1,3 Mio. Erwerbsjahre aus. Multipliziert man diese
mit dem durchschnittlichen Arbeitnehmer ent gelt,
ergibt sich eine ausgefallene Produktion von
43 Mrd. Euro. Berücksichtigt man, dass jeder
Beschäftigte durch seine Arbeit Werte schafft, ist
der Verlust noch höher zu veranschlagen: 78 Mrd.
Euro betrug der Verlust an Bruttowertschöpfung
durch Arbeitsunfähigkeit im Jahre 2008.  

Die Schätzung basiert auf Arbeitsunfähigkeitsdaten
von rund 20 Millionen Pflichtversicherten und frei -
willig Versicherten der gesetzlichen Kranken ver -
sicherung.

Rundungsfehler

Schätzung der volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle und der ausgefallenen
Bruttowertschöpfung durch Arbeitsunfähigkeit 2008

35.845 Tsd. Arbeitnehmer x 12,7 Arbeitsunfähigkeitstage
– 456,8 Mio. Arbeits unfähigkeitstage, das entspricht       1,3 Mio. ausgefallene Erwerbsjahre

Schätzungen der Produktionsausfallkosten anhand der Lohnkosten (Produktionsausfall)

1,3 Mio. ausgefallene Erwerbsjahre x 34.100 € durchschnittliches Arbeitsentgelt
– ausgefallene Produktion durch Arbeitsunfähigkeit 43 Mrd. €
– Anteil am Bruttonationaleinkommen 1,7 %

Schätzungen des Verlustes an Arbeitsproduktivität (Ausfall an Bruttowertschöpfung)

1,3 Mio. ausgefallene Erwerbsjahre x 62.000 € durchschnittliche Bruttowertschöpfung
– ausgefallene Bruttowertschöpfung 78 Mrd. €
– Anteil am Bruttonationaleinkommen 3,1 %

Quelle: Suga 2008, S. 29



Arbeitsunfähigkeit nach Wirtschaftszweigen44

Produktionsausfall und weniger
Wertschöpfung

Baugewerbe, produzierendes Gewerbe sowie
öffent liche und private Dienstleister verzeichnen
die meisten Arbeitsunfähigkeitstage pro Arbeit -
nehmer. In der Bewertung der ausgefallenen Tage
anhand des durchschnittlichen Arbeitnehmer -
entgelts und der Bruttowertschöpfung ergibt sich
ein besonders hoher Verlust pro Arbeitsunfähig -
keits tag im Wirt schaftszweig Finanzierung, Ver -
mietung, Unter nehmens  dienstleister.

Land-, Forstwirtschaft
Fischerei

Produzierendes Gewerbe
ohne Baugewerbe

Baugewerbe

Handel, Gastgewerbe
und Verkehr

Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleister

Öffentliche und private
Dienstleistung

Alle Wirtschaftszweige

451

7.714

1.741

8.814

6.023

11.102

35.845

Arbeit-
nehmer

im Inland
in Tsd.

Wirtschaftszweige 1

Tage pro
Arbeit-
nehmer

Tage 
in Mio.

Arbeitsunfähigkeit Durchschnittl.
Arbeitnehmer-

entgelt
in €

Durchschnittl.
Bruttowert-
schöpfung

in €

9,4

14,3

14,3

11,7

10,3

13,6

12,7

4,2

110,7

24,9

102,9

62,1

151,4

456,8

19.700

46.900

30.300

27.500

35.200

31.200

34.100

23.500

71.300

43.400

39.600

94.000

40.700

62.000

1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993
(WZ 93), NACE Rev. 1

Rundungsfehler

Quelle: Suga 2008, S. 30



45Kosten der Arbeitsunfähigkeit nach Wirtschaftszweigen

Im Bereich Finanzierung, Vermietung, Unter neh -
mensdienstleister schlug jeder AU-Tag mit einem
Ausfall von 258 € Bruttowertschöpfung zu Buche,
im produzierenden Gewerbe waren es dagegen nur
195 €. Beim Produktionsausfall war das Verhältnis
entsprechend um gekehrt.

1 Klassifikation der Wirtschaftschaftszweige, Ausgabe
1993 (WZ 93), NACE Rev. 1

Rundungsfehler

Quelle: Suga 2008, S. 30

Land-, Forstwirtschaft
Fischerei

Produzierendes Gewerbe
ohne Baugewerbe

Baugewerbe

Handel, Gastgewerbe
und Verkehr

Finanzierung, Vermietung,
Unternehmensdienstleister

Öffentliche und private
Dienstleistung

Alle Wirtschaftszweige

0,2

14,2

2,1

7,8

6,0

12,9

42,7

Wirtschaftszweige 1

Mrd. €
je Arbeit-
nehmer

in €

pro Arbeits -
unfähigkeits-

tag in €
Mrd. €

je Arbeit-
nehmer

in €

pro Arbeits -
unfähigkeits-

tag in €

Produktionsausfall Ausfall an Bruttowertschöpfung

507

1.844

1.185

879

994

1.166

1.191

54

128

83

75

96

86

93

0,3

21,6

3,0

11,2

16,0

16,9

77,6

604

2.803

1.698

1.266

2.655

1.521

2.165

65

195

119

108

258

112

170



46 Kosten der Arbeitsunfähigkeit nach Diagnosegruppen

Muskel-Skelett-Erkrankungen 
verursachen die höchsten Kosten

Mit 10,6 Mrd. Euro Produktionsausfall und 19,2 Mrd.
Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung besteht bei
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems das größte
Präventionspotenzial. Verletzungen und Vergiftun -
gen stehen mit 5,8 bzw. 10,6 Mrd. Euro an zweiter
Stelle, dicht gefolgt von Atemwegserkrankungen.

Rundungsfehler

Quelle: Suga 2008, S. 29
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Renten
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49Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Rentenzugänge steigen

Die Zahl der Renten wegen verminderter Erwerbs -
fähigkeit steigt. Dies gilt insbesondere für Renten -
fälle durch psychische und Verhaltensstörungen.

Rentenzugänge Männer Rentenzugänge Frauen

2006

2007

2008

14.759 11.733

14.394 11.567

13.979 11.803

2006

2007

2008

24.454 26.979

28.632

31.124

25.256

26.287

2006

2007

2008

12.751 4.285

12.477 4.374

12.323 4.510

2006

2007

2008

11.987 11.032

12.214 11.002

11.651 11.220 Quelle: Suga 2008, S. 41

Psychische und Verhaltensstörungen

Krankheiten des Skeletts, der Muskeln
und des Bindegewebes

Neubildungen

Krankheiten des Kreislaufsystems



Rentenzugangsalter50

Renten wegen Alter

63,3 63,2

Renten wegen verminderter
Erwerbstätigkeit

Männer Alter in Jahren Frauen Alter in Jahren

2006

2007

2008

63,3 63,0

63,4 63,0

2006

2007

2008

50,5 49,3

50,5 49,3

50,6 49,5

Rentenzugangsalter steigt

Das durchschnittliche Zugangsalter lag im Jahre
2008 bei den Altersrenten bei 63,4 (Männer) bzw.
63,0 Jahren (Frauen). 

Bei Erwerbsunfähigkeitsrenten lag das durch -
schnittliche Zugangsalter bei 50,6 (Männer) bzw.
49,5 Jahren (Frauen).

Quelle: Suga 2008, S. 41

Rente wegen Alter

Rente wegen verminderter Erwerbstätigkeit
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Demographischer Wandel



53Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland

Pyramide im Wandel

Der Altersaufbau der Bevölkerung war zu Beginn
des 20. Jahrhunderts pyramidenförmig: Viele
Kinder und Jugendliche bildeten das breite Funda -
ment, mit zunehmendem Alter nahm die Zahl der
Menschen eines Jahrgangs relativ gleichmäßig ab.
Seit Anfang der 1970er Jahre veränderte sich
jedoch die Alterspyramide. Drastisch sinkende
Geburtenraten haben ihr Fundament verkleinert.
Die Spitze wurde durch die steigende Lebens -
erwartung immer breiter. Für die Arbeitswelt be -
deutet dies: Schon in wenigen Jahren wird es kaum
noch möglich sein, Belegschaften zu verjüngen,
weil die jüngere Generation nicht in dem benötig -
ten Umfang nachwächst. Das Durchschnittsalter
der Beschäftigten in den Betrieben wird somit
zwangsläufig immer weiter ansteigen. 

Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland 1910 . . . 

Männer Frauen
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Tausend Personen Quelle: Statistisches Bundesamt 2003



54 Demographischer Wandel in Deutschland

Von der Pyramide zum Pilz

Von der Pyramide zum Pilz: derzeitiger und
zukünftiger Altersaufbau der Bevölkerung in
Deutschland.

Männer Frauen

31.12.2008 31.12.2008
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00 250 500 750 1000
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Alter in Jahren

Quelle: Statistisches Bundesamt 2009

Untergrenze der ›mittleren‹ Bevölkerung

Altersaufbau der Bevölkerung in Deutschland
am 31.12.2008 und am 31.12.2060

Obergrenze der ›mittleren‹ Bevölkerung



55Anteil der Erwerbstätigen unter den 55- bis 65-Jährigen im internationalen Vergleich

70,1%Schweden

Schweiz

Japan

USA

GB

Dänemark

53,8%

Niederlande

Spanien

Deutschland

Frankreich

Italien

68,4%

66,3%

62,1%

58,0%

57,0%

53,0%

45,6%

38,2%

34,4%

Im internationalen Vergleich

Dass der geringe Anteil von Erwerbstätigen in der
Gruppe der Älteren kein Naturgesetz ist, zeigt der
Vergleich mit anderen Industrienationen. Aller -
dings hat Deutschland in den letzten Jahren hier
Boden gut gemacht. Lag der Anteil der Erwerbs -
tätigen über 55 noch 2001 bei gerade einmal 38 %,
ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen
2008 zwischenzeitlich auf 53,8 % gestiegen. 

Quelle: Eurostat, Beschäftigungsquote älterer Erwerbs -
tätiger – insgesamt 

Stand Januar 2010



Welche Fähigkeiten sind bei Jüngeren und Älteren stärker ausgeprägt?56

Erfahrungswissen

Arbeitsmoral, -disziplin

Qualitätsbewusstsein

Loyalität

Teamfähigkeit

Psychische Belastbarkeit

Theoretisches Wissen

Kreativität

Flexibilität

Lernbereitschaft

Körperliche Belastbarkeit

Lernfähigkeit

Vergleich der Eigenschaften / Leistungsparameter von Jüngeren und Älteren 2002

eher bei Jüngeren kein Unterschied eher bei Älteren

53443

30664

26704

17794

78211

137512

167113

77518

87319

57322

66430

36532

Alle Angaben in Prozent

Weniger leistungsfähig?

Wirken Ältere im Betrieb wie ein Bremsklotz,
werden sie nur geduldet und mit durchgeschleppt?
Wissenschaftlich ist längst das Gegenteil bewie -
sen. Ältere bringen durchaus ihre Leistung für den
Betrieb, sie tun es nur häufig auf eine andere Art
und Weise als die Jüngeren. Dies belegen auch
Umfragen in den Betrieben. So hat das Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung Interviews mit
Arbeitgebern und Personalverantwortlichen in
16.000 Betrieben durchgeführt und festgestellt:
Ältere sind viel besser als ihr Ruf und die Unter -
schiede zu den jüngeren Beschäftigten sind oft
kaum erkennbar. Manche Disziplin beherrschen
die Älteren sogar besser als die Jungen.

Quelle: IAB Betriebspanel 2002
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Selbstständige
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59Selbstständigenquote nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit 2008

Insgesamt ist in Deutschland etwa jeder 10. selbst -
ständig, wobei der Anteil bei Männern deutlich
höher ist als bei Frauen. Auch ist die Selbstständig -
keit weiter unter Personen mit anderen Staatsange -
hörigkeiten als der Deutschen verbreitet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008,
eigene Berechnungen

Selbst-
ständige

Erwerbs-
tätige

Selbstständigen-
quote

Gesamt 4.143   38.734   10,7 %

Männer 2.858   21.188   13,5 %

Frauen 1.285   17.546   7,3 %

deutsch 3.753   35.397   10,6 %

andere Staatsangehörigkeit 390   3.337   11,7 %



Selbstständige in ausgewählten Wirtschaftszweigen 200860

Im Dienstleistungsbereich gibt es über 1 Mio.
Selbst ständige, ca. ein Drittel davon mit Beschäf -
tig ten. Im Handel und Gastgewerbe mit insgesamt
fast 900 Tausend Selbstständigen ist der Anteil der
Selbstständigen mit Beschäftigten deutlich höher
(57 %).

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008,
eigene Berechnungen

0 500 1000

1030Öffentliche und Private
Dienstleistungen

357

893507Handel und
Gastgewerbe

837308Grundstückswesen, Vermietung,
Wirtschaftliche Dienstleistungen

449227Baugewerbe

361202Bergbau und
Verarbeitendes Gewerbe

276107Land- und Forstwirtschaft;
Fischerei

Selbstständige mit Beschäftigten

Selbstständige ohne Beschäftigte



61Unfallquoten für Unternehmer und abhängig Beschäftigte für ausgewählte Berufsgenossenschaften

Die Unfallquoten von Unternehmern und abhängig
Beschäftigten unterscheiden sich – insbesondere
nach Berufsgenossenschaften – deutlich. Während
bei der BG Holz nur geringe Unterschiede zu
sehen sind, liegen die Unfallquoten der abhängig
Beschäftigten im Baugewerbe mehr als doppelt so
hoch wie die der Unternehmer.

Quelle: DGUV, Sonderauswertung

0 20 40 60 80

27,9gewerbliche Berufs genos -
sen schaften insgesamt Unfälle je 1.000 Vollarbeiter16,2

41,4Verkehr 24,6

45,0Metall 32,6

49,8Nahrungs- und
Genussmittel 35,9

65,5Holz 58,9

75,0Bau 34,5

Abhängig Beschäftigte

Unternehmer



62

Bei den Vollzeitbeschäftigten (mindestens 35 Stun -
den wöchentlich) zeigen sich deutliche Unter schie -
de zwischen Arbeitern/Angestellten und Selbst -
ständigen bei den tatsächlichen Wochenarbeits -
zeiten: Während bei den Arbeitern/Angestellten
ungefähr jeder Fünfte weniger als 40 Stunden
arbei tet, ist dies bei Selbstständigen eher die Aus -
nahme. Insbesondere bei Selbstständigen mit
Beschäftigten ist für fast jeden zweiten auch bei 60
Wochenstunden das Limit noch nicht erreicht.

Quelle: BIBB/BAuA 2006
Vollzeitbeschäftigte: min. 35 Stunden wöchentlich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

57,5 15,4 6,2Arbeiter/Angestellte 20,9

34,5 26,9 30,7
Selbstständige 

ohne Beschäftigte 7,8

18,1 32,6 46,7
Selbstständige 

mit Beschäftigten

35,0 – 39,9 Wochenstunden

40,0 – 47,9 Wochenstunden

48,0 – 59,9 Wochenstunden

60,0 und mehr Wochenstunden

Tatsächliche Wochenarbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigten nach der Stellung im Beruf

2,5



63Besondere Arbeitszeitregelungen (ständig oder regelmäßig) nach der Stellung im Beruf

Arbeit an Wochenenden und in den Abendstunden
ist bei Selbstständigen recht verbreitet. Insbeson -
dere samstags (45,8 %) und abends (40,2 %) zu
arbeiten ist für viele Alltag. Nacht- und Schichtarbeit
hingegen sind häufiger bei den abhängig Beschäf -
tig ten zu finden.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2008,
eigene Berechnungen

0 % 20 % 40 %

45,8 %Samstagsarbeit
24,2 %

22,0 %Sonn- und Feiertagsarbeit
12,7 %

40,2 %Abendarbeit
26,0 %

Nachtarbeit
9,9 %

Wechselschicht
16,1 %

Arbeiter/Angestellte

Selbstständige
1,2 %

5,6 %



64 Ausgewählte körperliche Arbeitsbedingungen und Umgebungsbedingungen nach der
Stellung im Beruf

Die körperlichen Belastungen betreffend gibt es
nur teilweise Unterschiede zwischen Selbst -
ständigen und abhängig Beschäftigten. Während
Arbeiten unter Zwangshaltungen, schweres Heben
und Tragen und auch das Arbeiten im Stehen hier
kaum differenzieren, gibt es beim Arbeiten unter
Lärm und dem Tragen von Schutzkleidung deut -
liche Unterschiede zugunsten der Selbstständi gen.

Quelle: BIBB/BAuA 2006

0 % 20 % 40 % 60 %

13,6 %
Arbeiten unter

Zwangshaltungen 13,0 %
16,3 %

27,8 %Heben, Tragen schwerer
Lasten > 10 kg (Frauen), 

> 20 kg (Männer)
25,8 %
25,6 %

15,2 %
Arbeit unter Lärm 14,7 %

29,2 %

15,9 %
Tragen von

Schutzkleidung 10,2 %
26,8 %

53,6 %
Arbeiten im Stehen 51,1 %

56,6 %

Selbstständige mit Beschäftigten

Selbstständige ohne Beschäftigte

Arbeiter/Angestellte



65Ausgewählte psychische Arbeitsanforderungen nach der Stellung im Beruf

Eindeutig am stärksten von psychischen Belastun -
gen betroffen sind die Selbstständigen mit Beschäf -
tigten. Die Selbstständigen ohne Beschäftigte und
die abhängig Beschäftigten unterscheiden sich bei
den meisten Fragestellungen kaum. Lediglich beim
Thema ›Störungen bei der Arbeit‹ liegen die ab -
hängig Beschäftigten fast gleich auf mit den Selbst -
ständigen mit Beschäftigten, während die Selbst -
ständigen ohne Beschäftigte  deutlich seltener
darüber klagen.

Quelle: BIBB/BAuA 2006

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

71,1 %
Starker Termin- und

Leistungsdruck 60,3 %
58,3 %

28,9 %
Arbeiten an der Grenze
der Leistungsfähigkeit 21,7 %

18,4 %

72,9 %
Verschiedenartige Arbeiten

gleichzeitig betreuen 56,6 %
60,4 %

41,3 %
Verfahren verbessern/

Neues ausprobieren 36,9 %
28,1 %

51,4 %
Bei der Arbeit gestört/

unterbrochen 33,3 %
49,7 %

Selbstständige mit Beschäftigten

Selbstständige ohne Beschäftigte

Arbeiter/Angestellte
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Frauen



67Berufliche Stellung nach Geschlecht

Arbeitern ist bei Männern etwa doppelt so groß
wie bei den Frauen. Auch der Anteil an Selbst -
ständigen und Beamten ist bei den Männern
höher.

Quelle: SuGA 2008, S. 43

Mithelfende Familienangehörige

Angestellte

Arbeiter

Beamte

Selbstständige gesamt

ohne Beschäftigte 
mit Beschäftigten 

Mithelfende Familienangehörige

Angestellte

Arbeiter

Beamte

Selbstständige gesamt

ohne Beschäftigte 
mit Beschäftigten 

Bei der beruflichen Stellung unterscheiden sich 
die Geschlechter deutlich: Während mehr als 
zwei Drittel der Frauen Angestellte sind, sind es 
bei Männern nicht mal die Hälfte. Der Anteil an

Frauen Männer
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68 Berufe von Frauen nach Berufsgruppen

Frauen tummeln sich nur in wenigen Berufs -
bereichen. Fast die Hälfte aller Erwerbstätigen
Frauen (17,5 Mio.) arbeiten in den fünf Berufs -
gruppen, die in der Grafik oben stehen (insge-
samt 8,7 Mio.).

Quelle: SuGA 2008, S. 44

Büroberufe, Kaufm. Ang., a.n.g.
(Verwaltung, Büro, Sachbearbeitung) 

Erwerbstätige Frauen in Tausend

3.306

Übrige Gesundheitsberufe
(Krankenpflege, Arzthelfer/-innen) 1.780

Soziale Berufe (Sozialarbeit,
-pädagogik, Erziehung, Altenpflege) 1.334

Verkaufspersonal 1.316

Reinigungs-/Entsorgungsberufe
(Gebäudereinigung, Raumpflege) 998

Lehrer/-innen 820

Groß- und Einzelhandelskaufleute,
Ein- und Verkaufsfachleute 615

Berufe in der Unternehmensleitung, 
-beratung und -prüfung 595

Hotel-/Gaststättenberufe (inkl.
Geschäftsführg.; Stewards/-dessen) 551

Rechnungskaufleute, 
Informatiker/-innen 548

74

87

83

80

81

61

49

34

65

43

Anteil Frauen in %



69Teilzeitquoten nach Geschlecht unter Berücksichtigung von Kindern unter 18 im Haushalt

Frauen haben um ein Vielfaches höhere Teilzeit -
quoten als Männer. Dabei fällt auf, dass Frauen mit
Kindern unter 18 im Haushalt noch häufiger zu
Hause bleiben als andere Frauen. Bei Männern ver -
hält es sich umgekehrt: Gerade die Männer mit
Kindern unter 18 im Haushalt reduzieren ihre Ar -
beitszeit seltener auf Teilzeitniveau.

Quelle: BIBB/BAuA 2006
Teilzeitbeschäftigte: unter 35 Stunden wöchentlich

Gesamt

jüngstes Kind im Haushalt unter 18 Jahren

jüngstes Kind im Haushalt 18 Jahre und
älter oder keine Kinder im Haushalt

0 %

20 %

40 %

60 %

Frauen Männer

47,2

8,3

65,5

35,5

5,5

10,1



7070 Hauptgründe für Teilzeitarbeit 

Die Frauen mit Kindern unter 18 Jahren im Haus -
halt geben zu drei Vierteln an, wegen familiärer
Verpflichtungen Teilzeitarbeit zu machen. Für
Frauen ohne Kinder bzw. ohne Kinder unter 18
Jahren ist dies ebenfalls der am häufigsten genann -
te Grund (26,0 %) – hier können auch z. B. zu
pflegende Angehörige eine Rolle spielen. Allerdings
sind bei diesen Frauen auch betriebliche Gründe
wichtig. Betriebliche Gründe sind bei den Männern
der Hauptgrund (18,8 %). Neben familiären oder
privaten Verpflichtungen (11,0 %) ist auch Aus- 
und Fortbildung neben dem Beruf ein wesentlicher
Grund (11,3 %).

* Häufigkeit zu klein

Quelle: BIBB/BAuA 2006
Teilzeitbeschäftigte: unter 35 Stunden wöchentlich

Frauen Männer

jüngstes
Kind im

Haushalt
unter 18
Jahren

jüngstes Kind 
im Haushalt 

18 Jahre und älter
oder keine Kin-

der im Haushalt

gesamt gesamt

Familiäre oder persönliche
Verpflichtungen 73,4 % 26,0 % 51,7 % 11,0 %

Betriebliche Gründe 10,1 % 21,7 % 15,4 % 18,8 %

Keine Tätigkeit mit 35 oder
mehr Stunden gefunden 4,0 % 8,6 % 6,1 % 6,0 %

Arbeit neben der Aus-/
Fortbildung * 5,9 % 3,2 % 11,3 %

andere Gründe 11,7 % 37,9 % 23,7 % 52,9 %
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Vergleicht man die psychischen Arbeitsanforde -
rungen von Frauen und Männern wird an vielen
Stellen deutlich, dass Frauen häufiger angeben,
schwierige Arbeitsbedingungen zu haben als
Männer. Dies gilt für Monotonie bei der Arbeit,
aber auch für das Betreuen verschiedener Arbeiten
gleichzeitig, das Auftreten von Störungen und 
das häufig geforderte schnelle Arbeiten. Arbeiten
unter Termin- und Leistungsdruck betrifft beide
Geschlech ter in ähnlichem Ausmaß. 

Quelle: BIBB/BAuA 2006
Teilzeit: unter 35 Stunden wöchentlich

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

62,8 %
Ständig wiederkehrende

Arbeitsvorgänge
56,4 %

48,2 %
44,9 %

37,8 %
Starker Termin- und

Leistungsdruck
57,0 %

35,3 %
59,9 %

50,9 %
Verschiedenartige Arbeiten

gleichzeitig betreuen
67,3 %

44,5 %
59,2 %

39,2 %
Bei der Arbeit gestört/

unterbrochen
53,8 %

29,0 %
46,9 %

41,6 %

Sehr schnell arbeiten 49,8 %
33,1 %

43,5 %

Frauen Teilzeit

Frauen Vollzeit

Männer Teilzeit

Männer Vollzeit
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Auch bei den gesundheitlichen Beschwerden
geben Frauen insgesamt häufiger an, betroffen zu
sein. Bezieht man die ›typischen Frauenjobs‹ in 
die Überlegungen mit ein, fällt allerdings sofort
auf, dass z. B. Schmerzen im Nacken-/Schulter -
bereich und Augenbeschwerden u. a. in Bürojobs
ihre Ursache haben können.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

54,2 %
Schmerzen im Nacken-/

Schulterbereich
61,1 %

29,0 %
37,8 %

24,9 %
Schmerzen in den Beinen,

Füßen, geschwollene Beine
27,2 %

13,3 %
15,9 %

32,0 %

Kopfschmerzen 40,4 %
18,0 %

23,6 %

16,8 %Augenbeschwerden, 
d.h. Brennen, Schmerzen,

Rötung, Jucken, Tränen

26,4 %
14,5 %

17,3 %

16,8 %
Nächtliche

Schlafstörungen
25,0 %

15,3 %
19,0 %

Frauen Teilzeit

Frauen Vollzeit

Männer Teilzeit

Männer Vollzeit

Quelle: BIBB/BAuA 2006
Teilzeit: unter 35 Stunden wöchentlich



73Frauenanteil in Berufen mit besonders hohen und besonders nierdrigen Durchschnittsverdiensten

Quelle: SuGA 2008, S. 54

Die Grafik verdeutlicht eindrucksvoll, dass Frauen
überwiegend in Bereichen arbeiten, in denen die
Durchschnittsverdienste gering sind. In Bereichen
mit ausgesprochen hohen Verdiensten findet man
hingegen seltener Frauen.

0 50.000 100.00050 %100 %

Geschäftsführer/-innen,
Geschäftsbereichsleiter/-innen

Jahresbruttoverdienst in €

91.180

Unternehmensberater/-innen,
Organisatoren/-innen

76.240

Chemiker/-innen, 
Chemie-Ingenieure/-innen

75.065

Raumpfleger/-innen 21.516

Glas-, Gebäudereiniger/-innen 21.317

Friseure/Friseurinnen 15.787

18,5

28,6

21,9

84,3

56,2

90,8

Anteil Frauen in %



74 Frauenanteile in der 1. Führungsebene nach Betriebsgröße

Quelle: SuGA 2008, S. 55

Mit steigender Betriebsgröße nimmt der Anteil an
Frauen in der höchsten Führungsebene deutlich
ab. In Unternehmen mit 500 oder mehr Beschäf -
tigten sind gerade einmal 4 % der Führungskräfte
weiblich.

0 %

10 %

20 %

30 %

Gesamt

8

1–9 10–49 50–  249 250–  449 500
und mehr

Anzahl der Beschäftigten im Betrieb

25,0
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Gefährdungsbeurteilung
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Jeder Arbeitgeber ist nach § 5 des Arbeitsschutz -
gesetzes verpflichtet, eine Gefährungsbeurteilung
in seinem Betrieb vorzunehmen. Statt für jeden
Arbeitsplatz bis ins Detail zu regeln, welche Maß -
nahmen ergriffen werden müssen, wird im Arbeits -
schutzgesetz vom Arbeitgeber eine Gefähr dungs -
beurteilung verlangt. Vor Beginn der Arbeiten –
und danach in regelmäßigen Abständen – müssen
die Arbeitsbedingungen im Betrieb auf Gefährdun -
gen hin kontrolliert und bewertet werden. Hierbei
arbeiten die für die Sicherheit zuständigen Perso -
nen (Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Brandschutz -
beauftragte, Arbeitsmediziner) zusammen. Auch
der Betriebsrat muss in die Gefährdungs beurtei -
lung einbezogen werden. Ziel ist es, Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu
sichern und zu verbessern.

Bei den zu ermittelnden Gefährdungen muss ganz -
heitlich gedacht werden. Dabei sind Fragen der

Arbeitsplatzgestaltung, der physikalischen, biolo -
gischen und chemischen Einwirkungen ebenso zu
berücksichtigen, wie die Auswahl der Arbeitsmittel.
Aber auch Arbeits- und Fertigungsverfahren,
Arbeitsabläufe und die Gestaltung der Arbeitszeit
stehen auf dem Prüfstand. Nicht zuletzt müssen
auch die psychischen Belastungen der Beschäftig ten
untersucht und bewertet werden. 

Mit unserem Portal www.gefaehrdungsbeurteilung.de
richten wir uns an Arbeitgeber und Arbeitsschutz -
fachleute. Wir möchten Sie dabei unterstützen, den
Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes gerecht zu
werden und Gefährdungsbeurteilungen rechtssicher
und praktikabel umzusetzen. 

Eine Datenbank mit Handlungshilfen zur Gefähr -
dungsbeurteilung bietet Anwendern, die mit der
Gefährdungsbeurteilung schon vertraut sind, einen
schnellen Zugriff auf die Angebote von qualifizierten
Anbietern.

http://www.gefaehrdungsbeurteilung.de
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Aufgabenstellung festlegen
– Untersuchungseinheit festlegen, z. B. Arbeits -

bereich, Tätigkeit, Personen gruppen

– Mitwirkende Personengruppen fest legen, z. B.
Führungskräfte, Arbeitsmediziner, Sicherheits -
fachkräfte, Spezialisten

– Führungskräfte und Arbeitnehmer über Ziele
und Vorgehensweisen informieren

Gefährdungen erkennen – Maßnahmen ergreifen

Gefährdungen ermitteln
arbeitsstättenbezogen

– Überprüfen der Arbeitsstätte, z. B. Allgemein beleuchtung, Heizung, Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Fußboden

arbeitsplatz-, tätigkeits- bzw. berufsbezogen

– Ermitteln, welche Arbeitsabläufe bzw. Tätigkeiten mit welchen Arbeitsstoffen und welchen Arbeits mitteln in welchen
Arbeitsbereichen durchge führt werden und welche Gefährdungen dabei auftreten

arbeitsmittelbezogen

– Prüfen der vom Hersteller/Lieferer vorgesehe nen Sicherheitsfunktionen bzw. Schutzeinrich tungen

– Ermitteln, welche Gefährdungen bzw. Emissio nen bei der Benutzung der Arbeitsmittel ent stehen können

personenbezogen

– Ermitteln, welche Personengruppen bzw. ein zelnen Personen von welchen Gefährdungen betroffen sein können

– Berücksichtigen besonders schutzbedürftiger Personen und individueller Leistungsvoraus setzungen

Vorbereiten Bestandsaufnahme Gefährdungen
vorhanden

nein

ja
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Ermittelte Gefährdungen bewerten
Die ermittelten Gefährdungen werden durch
Ver gleich mit dem sicheren bzw. gesundheits -
gerech ten Sollzustand (den Schutzzielen)
bewertet:

– Vergleich mit normierten Schutzzielen,
z. B. in Ge setzen, Verordnungen, Vor -
schriften und Normen

– Vergleich mit bewährten sicheren bzw.
gesund heitsgerechten  Lösungen und
Maß nahmen bzw. mit gesicherten arbeits -
wissenschaftlichen Er kennt nissen

– erforderlichenfalls sind spezielle Analysen
der Risikobewertungen durchzuführen

Maßnahmen 

Maßnahmen ableiten, durchführen und auf ihre Wirksam keit überprüfen

Ergebnisse
dokumentieren
– vorhandene Gefährdungen

– festgelegte Maßnahmen

– Ergebnisse der Wirksamkeits -
überprüfung

Quelle: Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung 2010

Gefährdungen
beurteilen

Maßnahmen
festlegen

Maßnahmen durch-
führen und überprüfen

Fortschreibung und
Dokumentation

Maßnahmen
erfolgreich

nein

ja



80 Begriffserklärungen

Erwerbstätige

Erwerbstätige sind Personen, die als Arbeitnehmer
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, als
Selbstständige ein Gewerbe bzw. eine Landwirt -
schaft betreiben, einen freien Beruf ausüben oder
als mithelfende Familienangehörige tätig sind.
Quelle der in diesem Bericht ausgewiesenen
Erwerbs tätigenzahlen nach Status (Arbeitnehmer,
Selbststän diger einschließlich mithelfender Fami -
lien ange höriger), Wirtschaftszweigen und Bundes -
ländern sind die vom Statistischen Bundesamt
veröffent lichten Jahresdurchschnittszahlen (Volks -
wirtschaft liche Gesamtrechnung, Rechenstand
2008). Für die Erwerbstätigenzahlen nach Ge -
schlecht, Alters- und Berufsgruppen werden
Jahresdurch schnitts zahlen unter Zugrundelegung
der Erwerbsstruktur des Mikrozensus berechnet. 

Selbstständige

Zu den Selbstständigen gehören tätige Eigentümer
und Miteigentümer in Einzelunternehmen und
Personengesellschaften, selbstständige Landwirte
(auch Pächter), selbstständige Handwerker,
selbstständige Handelsvertreter, freiberuflich und
andere selbstständig tätige Personen. 

Mithelfende Familienangehörige

Zu den mithelfenden Familienangehörigen werden
alle Personen gerechnet, die regelmäßig unent gelt -
lich in einem Betrieb mitarbeiten, der von einem
Familienmitglied als Selbstständiger geleitet wird.

Arbeitnehmer

Als Arbeitnehmer zählt, wer als Arbeiter, Angestell -
ter, Beamter, Richter, Berufssoldat, Soldat auf Zeit,
Wehr- und Zivildienstleistender, Auszubildender,
Praktikant oder Volontär in einem Arbeits- und

Dienstverhältnis steht und hauptsächlich diese
Tätigkeit ausübt. Eingeschlossen sind auch Heim -
arbeiter. 

Arbeitsunfall 

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, den eine versicherte
Person infolge der Ausübung einer versicherten
Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätte
erleidet (vgl. § 8 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch –
SGB VII). 

Meldepflichtiger Unfall 

Ein Unfall ist gemäß § 193 SGB VII meldepflichtig,
wenn eine versicherte Person durch einen Unfall
getötet oder so verletzt wird, dass sie mehr als drei
Tage arbeitsunfähig ist. 

Wegeunfall 

Als Wegeunfall wird jeder Unfall bezeichnet, den
eine versicherte Person auf dem Weg zum oder
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vom Ort der versicherten Tätigkeit erleidet. Dabei
handelt es sich schwerpunktmäßig um Straßen -
verkehrsunfälle, diese stellen mehr als die Hälfte
der Wegeunfälle. Wegeunfälle sind gemäß § 8 Abs.
2 Nr. 1 bis 4 SGB VII den Arbeitsunfällen gleich -
gestellt.

Tödlicher Arbeits- oder Wegeunfall 

Ein Unfall mit Todesfolge wird im Berichtsjahr
registriert, wenn der Tod sofort oder innerhalb von
30 Tagen nach dem Unfall eingetreten ist (seit
1994 ist damit die Vergleichbarkeit mit anderen
Todesfallstatistiken hergestellt). 

Unfallquoten 

Unfallquoten dienen der Beurteilung der durch -
schnittlichen Unfallhäufigkeit bezogen auf die ge -
leistete Arbeitszeit (Arbeitsunfälle je 1 Mio. Arbeits -
stunden) bzw. bezogen auf die Anzahl der Voll -
arbeiter (Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter). 

Neue Arbeits- oder Wegeunfallrenten 

Unter ›neue Unfallrente‹ wird derjenige Versiche -
rungsfall aus der Gesamtmenge der Arbeits- bzw.
Wegeunfälle ausgewiesen, für den im Berichtsjahr
erstmals eine Rente an Versicherte (bzw. eine Ab -
findung) oder eine Rente an Hinterbliebene (bzw.
ein Ster be geld) durch Verwaltungsakt festgestellt
worden ist. Das SGB VII bestimmt die Vorausset -
zungen für Rentenzahlungen. So muss als Voraus -
setzung für die Zahlung einer Rente an Versicherte
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindes -
tens 20 % über die 26. Woche nach dem Unfall
hinaus bestehen. Für die übrigen Versicherten, die
einen Arbeits- oder Wegeunfall erleiden, erbringen
die Unfallversicherungsträger Bar- und Sach -
leistungen für medizinische, berufliche und/oder
soziale Rehabilitation. 

Berufskrankheit 

Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundes -
regierung auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 SGB VII
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates als Berufskrankheiten (BK) bezeichnet
und die Versicherte infolge der Ausübung einer ver -
sicherten Tätigkeit erleiden (vgl. Anlage zur Berufs -
krankheiten- Verordnung (BKV) vom 31. Okto ber
1997 in der Fassung der Verordnung zur Änderung
der Berufskrankheiten- Verordnung (BKV-ÄndV)
vom 5. September 2002 – im nachfolgenden Text
BK-Liste genannt). Darüber hinaus ermöglicht § 9
Abs. 2 SGB VII im Einzelfall die Anerkennung und
Entschädigung einer nicht in der BK-Liste aufge -
führten Krankheit wie eine Berufskrankheit, soweit
aufgrund neuer Erkenntnisse der medizinischen
Wissenschaft die Voraussetzungen für die Bezeich -
nung als Berufskrankheit vorliegen. 
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Anzeigen auf Verdacht einer Berufs -
krankheit 

Ärzte und Zahnärzte haben nach § 202 Satz 1 SGB
VII bei begründetem Verdacht auf das Vorliegen
einer Berufskrankheit die Anzeige zu erstatten. Für
Unternehmer besteht nach § 193 Abs. 2 SGB VII
Anzeigepflicht bei Anhaltspunkten für das Vor lie -
gen einer Berufskrankheit. Es können jedoch auch
Versicherte, Krankenkassen oder andere Stellen
den Verdacht anzeigen. 

Anerkannte Berufskrankheit 

Als anerkannte Berufskrankheit gilt eine Krankheit,
wenn sich der Verdacht auf das Vorliegen einer
Berufskrankheit im Feststellungsverfahren bestä -
tigt hat, d. h. eine Krankheit gemäß § 9 Abs. 1 SGB
VII vorliegt bzw. eine Krankheit, die gemäß § 9 Abs.
2 SGB VII wie eine Berufskrankheit zu entschä di -
gen ist. 

Neue Berufskrankheitenrente 

Unter ›neue Berufskrankheitenrente‹ wird derjeni -
ge Versicherungsfall aus der Gesamtmenge der
anerkannten Berufskrankheiten ausgewiesen, für
den im Berichtsjahr erstmals eine Rente an Ver -
sicherte (bzw. eine Abfindung) oder eine Rente an
Hinterbliebene (bzw. ein Sterbegeld) durch Ver -
waltungsakt festgestellt worden ist. Das SGB VII
bestimmt mit § 56 Abs. 1 die Voraussetzungen für
Rentenzahlungen. So muss als Voraussetzung für
die Zahlung einer Rente an Versicherte eine
Minderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens
20 % über die 26. Woche nach Erkrankung hinaus
bestehen. Für die übrigen Versicherten, die an
einer anerkannten Berufskrankheit leiden, erbrin -
gen die Unfallversicherungsträger Bar- und
Sachleistungen für medizinische, berufliche
und/oder soziale Rehabilitation. 

Vollarbeiter 

Die Zahl der ›Vollarbeiter‹ ist eine statistische
Rechengröße und dient zur Berechnung von
Unfallhäufigkeiten. Die verschiedenen zeitlichen
Beschäftigungsverhältnisse (z. B. Teilzeit beschäf -
tigung, Überstunden) der Versicherten, werden zur
Ermittlung der Zahl der Vollarbeiter auf Beschäfti -
gungsverhältnisse mit normaler ganztägiger Arbeits -
zeit umgerechnet. In die Zahl der Vollarbeiter flie -
ßen anteilig z. B. auch ehrenamtlich Tätige, Blut -
spender und Arbeitslose ein, die ebenfalls in der
Unfallversicherung versichert sind. 

Versicherte in der gesetzlichen
Unfallversicherung

Der § 2 SGB VII bezeichnet den kraft Gesetzes
versicherten Personenkreis. § 3 bestimmt, dass
unter bestimmten Voraussetzungen die Versiche -
rungspflicht kraft Satzung erweitert werden kann. 
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§ 6 regelt die freiwillige Versicherung. Versichert in
der gesetzlichen Unfallversicherung sind demnach
u.a. (beispielhafte, verkürzte Aufzählung):

– Beschäftigte (Arbeitnehmer),

– Lernende während der beruflichen Aus- und
Fort bildung,

– Behinderte in Behinderten- bzw. Blinden werk -
stätten,

– Landwirtschaftliche Unternehmer, ihre mitarbei -
tenden Ehegatten und sonstigen Familien ange -
hörigen,

– Kinder während des Besuchs von Kindertages -
stätten,

– Schüler und Studierende,

– bestimmte Personen, die im Interesse des
Gemeinwohls tätig werden (z. B. im öffentlichen
Bereich ehrenamtlich Tätige, Hilfeleistende,
Blutspender),

– Arbeitslose bei der Erfüllung ihrer Meldepflicht,

– Rehabilitanden,

– Selbsthelfer im öffentlich geförderten Woh -
nungs  bau,

– Pflegepersonen,

– Gefangene bei einer Beschäftigung,

– Entwicklungshelfer,

– Unternehmer und ihre mitarbeitenden Ehe -
gatten, die kraft Satzung versichert sind oder
sich freiwillig versichert haben.

Für Beamte gelten besondere Vorschriften zur
Unfallfürsorge.

Versicherungsverhältnisse

Aus der Beschreibung des versicherten Personen -
kreises (§§ 2, 3 und 6 SGB VII) resultieren Tätig -
keiten, die den Versicherungsschutz der Unfall -
versicherung und damit ein Versicherungs verhält -

nis begründen. Diese Versicherungsverhältnisse
werden einzeln erfasst, auch wenn bei  der ver -
sicherten Person eine Mehrfachversicherung vor -
liegt  z. B. als Arbeitnehmer, daneben als ehren -
amtlich  Tätiger und zeitweilig zusätzlich als Reha -
bilitand, Blutspender  oder Ersthelfer.  
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